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Hans-Hagen Härtel

Eigentums
förderung statt 
Steuerentlastung?

Regierung und Opposition ge
hen in die Beratung über die 

Neugestaltung der Besteuerung 
und der Förderung von selbstge
nutztem Wohneigentum zwar mit 
unterschiedlichen verteilungspoliti
schen Akzenten, jedoch mit einer 
einheitlichen Zielsetzung. Von bei
den wird nicht in Frage gestellt, daß 
das Wohnen in den eigenen vier 
Wänden gegenüber dem Wohnen 
zur Miete ein förderungswürdiger 
Tatbestand ist. Einigkeit herrscht 
auch, daß der Ertrag von selbstge
nutztem Wohneigentum, die soge
nannte Eigenmiete, nicht mehr be
steuert werden soll. Gleichwohl sol
len die Wohneigentümer weiterhin 
die erhöhte Abschreibung nach § 7b 
EStG und während der Bau- und Er
werbsphase auch Aufwendungen 
wie Schuldzinsen und das Disagio 
steuermindernd geltend machen 
dürfen. Dazu muß wegen der Steu
erfreiheit der Erträge allerdings ein 
Etikettenwechsel vorgenommen 
werden. Die Vergünstigungen nach 
§ 7b erscheinen nicht mehr als ab
zugsfähiger Verlust aus Vermie
tung, sondern als abzugsfähige

Sonderausgaben. Mit dieser steu
ersystematischen Änderung wird 
ein für allemal klargestellt, was die 
Förderung von selbstgenutztem 
Wohneigentum schon immer war: 
eine Subvention.

Nach den Plänen der Koalition 
würde eine vierköpfige Familie, die, 
statt zur Miete zu wohnen, eine 
Neubau- oder Altbauwohnung für 
300 000 DM erwirbt, künftig acht 
Jahre lang ein monatliches „W ohn
geld“ zwischen 275 DM (bei einem 
steuerpflichtigen Einkommen bis 
36 000 DM) und 700 DM (bei einem 
steuerpflichtigen Einkommen von 
über 260 000 DM) und ein zusätzli
ches Kindergeld von 100 DM erhal
ten. Nach den Plänen der Opposi
tion soll auch das „Wohngeld“ un
abhängig von der Höhe des Ein
kommens sein. Bezahlt wird die 
Subvention letztlich von den Mie
tern, die sich kein Wohneigentum 
leisten können oder wollen; sie 
müssen auf mögliche Steuerentla
stungen verzichten.

Nach den vergeblichen Anläufen 
zum Abbau von Steuervergünsti
gungen und nach dem Sündenfall 
mit den Steuergeschenken an die 
Landwirtschaft wird nun erneut 
Spielraum für eine größere steuerli
che Entlastung der Bürger verge
ben. Zur Beruhigung der Steuer
zahler wird darauf hingewiesen, 
daß die geplante Regelung zwar 
großzügiger, jedoch nicht mit größe
ren Steuerausfällen verbunden ist 
als die bisherige. Denn künftig sol
len Eigentümer einer selbstgenutz
ten Wohnung in Zwei- oder Mehrfa
milienhäusern nicht mehr für die 
Normalbesteuerung und damit für 
die Abzugsfähigkeit der Schuldzin
sen optieren können. Vergessen 
wird, daß dieses Sonderprivileg sei
nerzeit vom Gesetzgeber gar nicht 
gewollt war. Es handelte sich viel
mehr um eine Lücke im Steuer
recht. Doch offenbar haben die 
Ressorts auch in solch einem Fall 
einen Anspruch auf Besitzstands
wahrung.

Wie kann man die geplante Re
gelung der Bundesregierung recht- 
fertigen, da es angesichts der Sätti
gung des Wohnungsmarktes und 
sinkender Immobilienpreise nicht 
mehr darum gehen kann, eine un
zureichende Nachfrage nach Neu
bauwohnungen zu verstärken? Das 
neue Ziel heißt nun Förderung der 
Eigentumsbildung, was bei dem ab
nehmenden Bedarf an Neubauwoh
nungen die Umwandlung von Miet
in Eigentumswohnungen bedeutet. 
Warum muß der Staat aber eigent
lich nachhelfen, damit die vom 
Wohnungsbauminister gewünschte 
Eigentumsquote von 50 % schnel
ler erreicht wird? Warum überläßt 
man dem Bürger nicht sein (steuer
entlastetes) Einkommen und wartet 
ab, ob ihm der Wunsch nach Wohn
eigentum im Verhältnis zum 
Wunsch nach anderen Gütern so 
vordringlich ist? Ist es sinnvoll, 
Wohnungen, die in der Vergangen
heit mit erheblichem Subventions
aufwand erstellt worden sind, noch
mals zu subventionieren, wenn sie 
den Eigentümer wechseln? Wird 
nicht in Zukunft der Bau von Woh
nungen und der Kauf sowie Verkauf 
von Immobilien immer weniger von 
dem Wunsch nach Wohneigentum 
bestimmt und noch mehr vom An
reiz, Steuern zu sparen?

Auf eine befriedigende Antwort 
auf diese Frage wird man wohl ver
geblich warten, denn inzwischen 
scheint die desolate Lage der Bau
wirtschaft nicht nur eine großzügige 
Förderung, sondern auch ihr früh
zeitiges Inkrafttreten zu erfordern. 
Aber auch diese Rechtfertigungs
gründe lassen sich in Frage stellen: 
Woher weiß man, daß man nicht 
wieder nur eine Scheinblüte züch
tet, auf die dann eine um so größere 
Ernüchterung folgt? Im übrigen kä
me der befürchtete Attentismus der 
Bauherren erst gar nicht auf, wenn 
man die Förderung des selbstge
nutzten Wohneigentums in Zukunft 
einschränken würde, anstatt sie 
auszubauen.
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